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sprochen werden, in denen im Straftatbe
stand Haftstrafe angedroht ist (vgl. § 41 
Anm. 1).
Zu den weiteren Voraussetzungen vgl. § 41 
Anm. 3.
Es ist zu beachten, daß die Jugendhaft als 
Disziplinierung erforderlich sein muß, um 
einer weiteren Fehlentwicklung des Ju
gendlichen nachhaltig entgegenzuwirken. 
Die Tat selbst ist in der Regel Ausdruck 
der Fehlentwicklung.

3. Jugendhaft kann für die Dauer von 
einer Woche bis zu drei Monaten ausge
sprochen werden (Abs. 2). Die Dauer ist 
entsprechend der Tatschwere und der sich 
in der Tat widerspiegelnden Fehlentwick
lung des Jugendlichen festzusetzen.

4., Das Gericht kann festlegen, daß keine 
Eintragung im Strafregister erfolgt. Das 
kann insbesondere bei den Jugendlichen 
geschehen, bei denen die Tat nur im ge
ringen Grad eine Fehlentwicklung offen
bart und eine solche Festlegung geeignet 
ist, die weitere Entwicklung des Jugend
lichen positiv zu beeinflussen.
Trifft das Gericht eine solche Festlegung

nicht ausdrücklich, wird die Verurteilung 
zur Jugendhaft im Strafregister einge
tragen. Die Tilgungsfrist beträgt unab
hängig von der Dauer der Jugendhaft 
zwei Jahre (vgl. § 27 Abs. 1 Ziff. 2 StRG).

5. Die Jugendhaft wird in getrennten 
Bereichen in einer Strafvollzugseinrich
tung bzw. in einem Jugendhaus grundsätz
lich in nicht ständig verschlossenen Ver
wahrräumen vollzogen.
Für den Vollzug gelten die allgemeinen 
Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes 
(vgl. § 19 StVG, § 10 der 1. DB zum StVG). 
Durch den unverzüglichen Einsatz zu ge
sellschaftlich nützlicher Arbeit und eine 
sinnvolle Freizeitgestaltung ist dazu beizu
tragen, daß eine nachdrückliche Diszipli
nierung gefördert und unterstützt wird.

6. Gemäß Abs. 4 ist die Dauer der Ju
gendhaft nach vollen Wochen und Monaten 
zu berechnen; d. h. bis zu drei Wochen ist 
sie nach Wochen und ab einem Monat nach 
vollen Monaten auszusprechen, wobei der 
darüber hinaus notwendige Ausspruch 
wiederum nach Wochen erfolgt (z. B. 
2 Monate und 2 Wochen).

§ 75 aufgehoben

§76
Freiheitsstrafe

Bei Freiheitsstrafe gelten die Bestimmungen des 3. Kapitels.

1. Die Dauer der zeitigen Freiheitsstrafe 
richtet sich auch für Jugendliche nach § 40. 
Für ihre Anwendung gelten die Grund
sätze des § 39.
Freiheitsstrafen gegen Jugendliche sind nur 
dann auszusprechen, wenn dies unter Be
rücksichtigung aller für das Jugendstraf
verfahren geltenden Besonderheiten auf 
Grund der Schwere der Tat und der Person 
des jugendlichen Täters unerläßlich ist 
(vgl. 12. Plenartagung des Obersten Ge
richts, NJ 1974/21, S. 635 ff.).
Als Spezifik der Strafzumessung ist zu

beachten, ob in der Tat entwicklungsbe
dingte Besonderheiten zum Ausdruck 
kommen, die Einfluß auf die Tatentschei
dung und Tatbegehung hatten, und es dem 
Jugendlichen evtl, erschweren, sich gesell- 
schaftsgemäß zu verhalten (vgl. § 65). 
Daraus könnten sich solche schuldmin
dernden Aspekte herleiten lassen, die u. U. 
ausschlaggebend dafür sind, keine Frei
heitsstrafe auszusprechen. Sie können ggf. 
die Anwendung des § 62 Abs. 3 rechtferti
gen (vgl. OGNJ 1974/11, S. 338).
Die. entwicklungsbedingten Besonderhei-
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